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1. Aufhebung eines Teilbereiches des Bebauungsplanes R 8 „Am Stadtgarten“ der Stadt 
Rees 
- Satzungsbeschluss gemäß § 10 (BauGB)  

Gemäß des § 7 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 5  
des Gesetzes vom 11.04.2019 (GV NRW. S. 202), und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) hat der Rat der Stadt Rees am 
19.09.2019 die Aufhebung eines Teilbereiches des Bebauungsplanes R 8 „Am Stadtgarten“ unter 
Einbeziehung der vorgenommenen Abwägungsergebnisse sowie der Vergrößerung des Aufhe-
bungsbereiches gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. 

 
Für die Parzellen 236, 238, 239, 240, 241, 258 und 367, Flur 25, Gemarkung Rees wird der rechts-
kräftige B-Plan R 8 „Am Stadtgarten“ aufgehoben. Für die Grundstücke wird über den   
B-Plan R 8 A neues Planungsrecht geschaffen. 
Der B-Plan R 8 A hat das Ziel, im Stadtbezirk Rees die Mischgebietsfläche des NIAG-Geländes als 
Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Einzelhandel“ planerisch abzusichern. Zudem soll für die 
Gemeinbedarfsfläche „Post“ ein Kerngebiet festgesetzt werden. 

 
Der Teilaufhebungsbereich des Bebauungsplanes R 8 „Am Stadtgarten“ ist wie folgt begrenzt und 
aus nachstehender Skizze ersichtlich: 

  

-- Grenzen des Geltungsbereiches zur Aufhebung von Teilflächen 
   des Bebauungsplanes R 8 „Am Stadtgarten“ 
   © Geobasisdaten: Kreis Kleve 2019 
 

 
Hinweise: 
a) Der Bebauungsplan R 8 „Am Stadtgarten“ wird mit dieser Bekanntmachung gemäß § 10 Abs. 3 

BauGB in Teilbereichen endgültig aufgehoben. 
 

b) Der teilweise aufgehobene Bebauungsplan R 8 „Am Stadtgarten“ liegt mit Entscheidungsbegrün-
dung (ein separater Umweltbericht ist nicht erforderlich) vom Tage der Veröffentlichung dieser 
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Bekanntmachung an im Rathaus der Stadt Rees, Zimmer 106, Markt 1, 46459 Rees, während 
der Dienststunden zu jedermanns Einsicht aus. Über den Inhalt des Bebauungsplanaufhebungs-
verfahrens wird auf Verlangen Auskunft gegeben.  

 
c) Berechtigte, die durch den teilweise aufgehobenen Bebauungsplan geschädigt werden, können 

Entschädigungen verlangen, wenn die in den §§ 39 - 42 BauGB bezeichneten Vermögensnach-
teile eingetreten sind. Sie können die Fälligkeit des Anspruches dadurch herbeiführen, dass sie 
die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen (Stadt Rees) be-
antragen.  

 Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des Ka-
lenderjahres, in dem die vorgenannten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des 
Anspruches herbeigeführt wird (§ 44 Abs. 3, Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB). 

 
d) Unbeachtlich werden  

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, 

 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über 

das Verhältnis des Bebauungsplanes und 
 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber 
der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht 
worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind (§ 215 
BauGB).  

 
e) Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften des BauGB ist für die Rechtswirksamkeit 

des teilweise aufgehobenen Bebauungsplanes nur dann beachtlich, wenn die im § 214 BauGB 
genannten Vorschriften nicht eingehalten wurden. 

 
Bekanntmachungsanordnung: 
Die als Satzung beschlossene teilweise Aufhebung des Bebauungsplanes R 8 „Am Stadtgarten“ wird 
hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB öffentlich bekannt gemacht.  

 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gemäß § 
7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn,  

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet      oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 

Rees, 07.10.2019 
 

Christoph Gerwers  
Bürgermeister 
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2. Aufstellung des Bebauungsplanes R 8 A „Stadtgarten-Quartier am Delltor“ der Stadt 
Rees;  
-  Satzungsbeschluss gemäß § 10 (BauGB) 

Gemäß des § 7 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 666), zuletzt geändert durch Art. 5 des Gesetzes vom 
11.04.2019 (GV NRW. S. 202), und der §§ 10 und 13a des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) hat der Rat der Stadt Rees am 
19.09.2019 die Aufstellung des Bebauungsplanes R 8 A „Stadtgarten-Quartier am Delltor“ gemäß § 
10 Abs. 1 BauGB unter Einbeziehung der vorgenommenen Abwägungsergebnisse als Satzung be-
schlossen. 
 
Gemäß § 13 a BauGB erfolgte die Aufstellung dieses Bebauungsplanes im beschleunigten Verfahren 
ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB. Gegenstand der Aufstellung des 
Bebauungsplanes R 8 A „Stadtgarten-Quartier am Delltor“ ist, dieses innerstädtische Areal als räum-
liches Entwicklungspotenzial und zur funktionalen Stärkung der Innenstadt für Gastronomie, kleinere 
Läden im Erdgeschoss und Wohnen in den Obergeschossen zur Verfügung zu stellen. Umgesetzt 
werden ein Kerngebiet und ein Sondergebiet.  
Der Bebauungsplan umfasst die Parzellen 236, 238, 239, 240, 241, 258 und 367, Flur 25, 
Gemarkung Rees.  
Bestandteil des Bebauungsplanes ist die Entscheidungsbegründung, das Schallschutzgutachten, die 
ergänzende Stellungnahme zum Schallimmissionsschutz vom 20.12.2018, die Artenschutzrechtliche 
Prüfung einschl. dem Protokoll der Unteren Naturschutzbehörde, die Verkehrsuntersuchung, die gut-
achterliche Stellungnahme zur Verträglichkeit einer Ansiedlung von Einzelhandel, das Rückbau- und 
Entsorgungskonzept, die Gefährdungsabschätzung, das Baugrundgutachten und der Abschlussbe-
richt zur gutachterlichen Begleitung Vor dem Delltor 2.  
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes R 8 A „Stadtgarten-Quartier am Delltor“ ist aus nachste-
hender Skizze ersichtlich: 
 

 
--- Grenzen des Geltungsbereiches der Aufstellung des Bebauungsplanes R 8 A 

     für die Umsetzung des Stadtquartiers „Stadtgarten-Quartier am Delltor“   

     der Stadt Rees 
     © Geobasisdaten Kreis Kleve 2019 
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Hinweise: 
a) Der Bebauungsplan R 8 A „Stadtgarten-Quartier am Delltor“ wird mit dieser Bekanntmachung 

gemäß § 10 Abs. 3 BauGB rechtskräftig. 
b) Der Bebauungsplan R 8 A „Stadtgarten-Quartier am Delltor“ liegt mit Entscheidungsbegründung, 

Schallschutzgutachten, ergänzende Stellungnahme zum Schallimmissionsschutz vom 
20.12.2018, Artenschutzrechtliche Prüfung einschl. dem Protokoll der Unteren Naturschutzbe-
hörde, Verkehrsuntersuchung, gutachterliche Stellungnahme zur Verträglichkeit einer Ansied-
lung von Einzelhandel, Rückbau- und Entsorgungskonzept, Gefährdungsabschätzung, Bau-
grundgutachten und Abschlussbericht zur gutachterlichen Begleitung Vor dem Delltor 2  

 vom Tage der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung an im Rathaus der Stadt Rees,  
 Zimmer 106, Markt 1, 46459 Rees, während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht aus. 
 Über den Inhalt des Bebauungsplanes wird auf Verlangen Auskunft gegeben.  
c) Berechtigte, die durch den Bebauungsplan geschädigt werden, können Entschädigungen ver-

langen, wenn die in den §§ 39 - 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. 
Sie können die Fälligkeit des Anspruches dadurch herbeiführen, dass sie die Leistung der Ent-
schädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen (Stadt Rees) beantragen.  

 Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des Ka-
lenderjahres, in dem die vorgenannten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des 
Anspruches herbeigeführt wird (§ 44 Abs. 3, Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB). 

d) Unbeachtlich werden  
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 

Verfahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über 

das Verhältnis des Bebauungsplanes und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
 wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegen-

über der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts gel-
tend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a be-
achtlich sind (§ 215 BauGB).  

e) Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften des BauGB ist für die Rechtswirksam-
keit des Bebauungsplanes nur dann beachtlich, wenn die im § 214 BauGB genannten Vor-
schriften nicht eingehalten wurden. 

 
Bekanntmachungsanordnung: 
Der als Satzung beschlossene Bebauungsplan R 8 A „Stadtgarten-Quartier am Delltor“ wird hiermit 
gemäß § 10 Abs. 3 BauGB öffentlich bekannt gemacht.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gem. § 7 
Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn,  
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet  
 oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Rees, 07.10.2019 
 
Christoph Gerwers   
Bürgermeister 
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3.  Tagesordnung für die Sitzung des Rates der Stadt Rees am 13.11.2019 

Am Mittwoch, dem 13.11.2019, findet um 17:00 Uhr im Saal des Bürgerhauses in Rees, 
Markt 1, die 44. Sitzung des Rates der Stadt Rees statt. 
 

Tagesor dnung:  

A) Öffentlicher Teil 

 1 .  Fragestunde für Einwohner 

 2 .  Bestellung von Schriftführerinnen / Schriftführern 

 3 .  Wahl des Vertreters für die Verbandsversammlung des Zweckverban-
des Hochwasserschutz Issel für die Stadt Rees 

 4 .  Neuausrichtung der Stadtentwicklungsgesellschaft der Stadt Rees;  
hier: Antrag der FDP-Fraktion vom 27.05.2019 

 5 .  Erweiterung der 'Strategischen Ziele der Stadt Rees 2025' um den 
Themenkomplex "Umweltschutz, Klimaschutz und Nachhaltigkeit";  
Hier: Antrag der CDU-Fraktion vom 31.07.2019 

 6 .  Neuausrichtung der Inklusion in Schulen:  
hier: Festlegung der Schulen des Gemeinsamen Lernens in Rees 

 7 .  Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019/20 (01.10.2019 – 
30.09.2020) 

 8 .  Wirtschaftsplan des Bäderbetriebs 2020 

 9 .  Wirtschaftsplan des Wasserversorgungsbetriebs 2020 

 10 .  Gesamtabschluss für das Haushaltsjahr 2017 

 11 .  Haushaltssatzung 2020 der Stadt Rees 

 12 .  Mitteilungen und Anfragen 

  

B) Nichtöffentlicher Teil 

 1 .  Personalangelegenheiten 

 2 .  Mitteilungen und Anfragen 

  
G e r w e r s   

Bürgermeister  
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4. Öffentliche Bekanntmachung der Bezirksregierung Düsseldorf; 
Erörterungstermin in dem Planfeststellungsverfahren für den Neubau der L 458 im 
Zuge der Beseitigung des Bahnübergangs (ABS 46/2) „Anholter Straße“ in Rees- 
Millingen  

 
                                                               Bezirksregierung Düsseldorf, den 06.11.2019 

Ortsübliche 
Bekanntmachung 

des Erörterungstermins 
in dem 

Planfeststellungsverfahren für den Neubau der L 458 im Zuge der Beseitigung des 
Bahnübergangs (ABS 46/2) „Anholter Straße“ in Rees-Millingen einschließlich der 
notwendigen Folgemaßnahmen an Verkehrswegen und Anlagen Dritter sowie die An-
lage der Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen in der Gemarkungen Praest, Stadt Em-
merich 
 
1. Der Erörterungstermin im oben genannten Planfeststellungsverfahren findet statt ab 

 
Montag, den 25.11.2019 

ab 10:00 Uhr im 

Bürgerhaus Rees 

Markt 1 

46459 Rees 

 

Einlass in den Saal ist ab 9.00 Uhr. 

Der Termin beginnt mit der Erörterung der Einwendungen und Stellungnahmen der 

betroffenen Behörden, Institutionen und Versorgungsunternehmen (Träger öf-

fentlicher Belange). Im Anschluss ist an gleicher Stelle die Erörterung der Stellung-

nahmen der Vereinigungen und der privaten Einwendungen vorgesehen. 

  Sollte die Erörterung an dem vorgenannten Termin nicht abgeschlossen sein, wird 

diese am Dienstag, den 26.11.2019 (ab 10.00 Uhr) an gleicher Stelle fortgesetzt. Ein-

lass ist ab 9:00 Uhr. Die Entscheidung darüber wird durch die Verhandlungsleitung in 

der Sitzung getroffen. Kann der Termin zu einem früheren Zeitpunkt beendet werden, 

wird er vor Ablauf des genannten Zusatztermins beendet. 
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2. Im Termin werden die rechtzeitig gegen den Plan erhobenen Einwendungen und 

Stellungnahmen zu dem Plan mit dem Träger des Vorhabens, den Behörden, den 

Betroffenen sowie denjenigen, die Einwendungen erhoben oder Stellungnahmen ab-

gegeben haben, erörtert (§ 73 Abs. 6 Satz 1 VwVfG NRW). Die Vertretung durch Be-

vollmächtigte ist möglich. Diese haben ihre Bevollmächtigung durch eine schriftliche 

Vollmacht nachzuweisen und diese zu den Akten der Anhörungsbehörde zu geben.  

 Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass nur Einwendungen und Stellungnah-

men zum geplanten Neubau der L 458 Gegenstand des Erörterungstermins sind. 

3. Es wird darauf hingewiesen, dass bei Ausbleiben einer/eines Beteiligten und/oder de-

ren/dessen Bevollmächtigten ohne sie/ihn verhandelt werden kann (§ 73 Abs. 5 Nr. 3 

VwVfG NRW). Die schriftlich und rechtzeitig erhobenen Einwendungen behalten auch 

bei Ausbleiben einer/eines Beteiligten und/oder deren/dessen Bevollmächtigten ihre 

Gültigkeit. Verspätete Einwendungen sind ausgeschlossen. 

 4. Durch die Teilnahme am Erörterungstermin oder durch Vertreterbestellung entste-

hende Kosten werden nicht erstattet. 

5. Im Planfeststellungsverfahren übermittelte Daten und Informationen werden zum 

Zwecke der Durchführung des Verfahrens und Wahrung der Beteiligtenrechte verwen-

det und gespeichert. Die bei der Eingangskontrolle im Erörterungstermin zu erheben-

den Daten werden zum Verfahrensvorgang genommen und archiviert. Neben der Be-

zirksregierung erhält auch der Vorhabenträger die Daten zur Bearbeitung und Ver-

wendung. 

Rechtsgrundlage für die Datenerhebung ist Art. 6 Abs. 1 lit. e, Abs. 3 DSGVO i.V.m. 

§ 3 Abs. 1 DSG NRW i.V.m. § 38ff StrWG NRW, § 73 VwVfG NRW. 

Die datenschutzrechtlichen Hinweise zur Weitergabe der Einwendungen im Verfahren 

finden Sie auf der Homepage der Bezirksregierung unter dem Link: http://www.bez-

reg-duesseldorf.nrw.de/service/datenschutz.html. Dort finden Sie auch weiterge-

hende Informationen zum Datenschutz, insbesondere zu Rechten als betroffene Per-

son, die auf Anfrage auch schriftlich oder mündlich erläutert werden. 

6. Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. 

 
Im Auftrag 
gez. Bernd Pelzer 

http://www.bezreg-duesseldorf.nrw.de/service/datenschutz.html
http://www.bezreg-duesseldorf.nrw.de/service/datenschutz.html
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5. Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2018 der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung Abwasserbetrieb der Stadt Rees 

Der Rat der Stadt Rees hat in seiner Sitzung am 10.07.2019 den Jahresabschluss zum 31.12.2018, 
abschließend mit einer Bilanzsumme von 24.424.523,28 € und einem Jahresüberschuss von 
438.542,41 € festgestellt. Aus dem Jahresüberschuss von 438.542,41 € und den Gewinnvortrag von 
1.769,49 € ergibt sich ein Bilanzgewinn in Höhe von 440.311,90 €. Aus dem Bilanzgewinn wird ein 
Betrag in Höhe von 440.000,00 € an die Stadt Rees als Verzinsung des eingesetzten Kapitals aus-
geschüttet. Der verbleibende Gewinnvortrag in Höhe von 311,90 € wird auf neue Rechnung vorge-
tragen. 

 
Abschließender Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) NRW 
 
Die gpaNRW ist gemäß § 106 Abs. 2 GO in der bis zum 31. Dezember 2018 gültigen Fassung i. V. 
m. Artikel 10 Abs. 1 des 2. NKFWG NRW gesetzlicher Abschlussprüfer des Betriebes Abwasserbe-
trieb Stadt Rees. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2018 hat sie sich der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PKF Fasselt Schlage, Duisburg bedient. 
Diese hat mit Datum vom 25.04.2019 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk erteilt. 
 
„BESTÄTIGUINGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS  
 
An den Abwasserbetrieb der Stadt Rees 
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss des Abwasserbetriebes der Stadt Rees – bestehend aus der Bilanz 
zum 31.12.2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2018 
bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- 
und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Abwasserbe-
triebes der Stadt Rees für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 
geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der 
Eigenbetriebsverordnung NRW i. V. m. den einschlägigen deutschen, für große Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Abwasserbetriebes der Stadt Rees zum 31. 
Dezember 2018 sowie deren Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2018 bis zum 
31. Dezember 2018 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2018 bis 
zum 31. Dezember 2018 und 

 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Abwas-
serbetriebes der Stadt Rees. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Ein-
klang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW 
sowie den einschlägigen deutschen, für große Kaptalgesellschaften geltenden handelsrechtli-
chen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
dar.  

 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen 
die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.  
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Grundlage für die Prüfungsurteile  
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 
317 HGB und § 106 Gemeindeordnung NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Un-
sere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des 
Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestäti-
gungsvermerks weitergehend beschreiben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Überein-
stimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben un-
sere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir 
sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, 
um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
Verantwortung des Betriebsleiters und des Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und den 
Lagebericht 
 
Der Betriebsleiter ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften 
der Eigenbetriebsverordnung NRW und den einschlägigen deutschen, für große Kapitalgesellschaf-
ten geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, 
dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner ist der Betriebsleiter verantwortlich für die internen Kontrol-
len, die er in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als 
notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.  
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Betriebsleiter dafür verantwortlich, die Fähigkeit 
des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat er die 
Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, so-
fern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem 
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.  
 
Außerdem ist der Betriebsleiter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW und 
den einschlägigen deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vor-
schriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt.  
 
Ferner ist der Betriebsleiter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er 
als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den an-
zuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW und den einschlägigen deutschen, für 
große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um aus-
reichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.  
 
Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des 
Eigenbetriebs zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.  
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts  
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, 
und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt 
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sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW und 
den einschlägigen deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vor-
schriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, 
sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht beinhaltet.  
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 106 Gemeindeordnung NRW unter Beachtung der vom Insti-
tut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstel-
lungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angese-
hen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen 
von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund-
haltung. Darüber hinaus 
 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtig-
ter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prü-
fungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, 
die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. 
Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstö-
ßen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschun-
gen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen 
interner Kontrollen beinhalten können.  
 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten in-
ternen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten internen Kontroll-
system und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, 
um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, 
jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser System des Eigenbetriebs 
abzugeben.  

 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Betriebsleiter angewandten Rechnungsle-
gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von dem Betriebsleiter dargestellten geschätzten 
Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 
 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von dem Betriebsleiter ange-
wandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, 
auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zu-
sammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der 
Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. 
Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir ver-
pflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im 
Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser je-
weiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grund-
lage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zu-
künftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb 
seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.  
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 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses ein-
schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvor-
fälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.  

 

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesent-
sprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs. 
 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von dem Betriebsleiter dargestellten zukunftsorientier-
ten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise 
vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von dem Betriebslei-
ter zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ablei-
tung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsur-
teil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben 
wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse we-
sentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

 
 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang 
und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger 
Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“    
 
Die gpaNRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PKF Fasselt Schlage aus-
gewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgendem 
Ergebnis: 
 
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung 
gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben 
und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der gpaNRW nicht erforderlich.  
 
Herne, den 06.08.2019 Gemeindeprüfungsanstalt NRW 
 Im Auftrag 
 Gregor Loges 
 
Der Beschluss des Rates der Stadt Rees über die Verwendung des Jahresergebnisses und der ab-
schließende Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt NRW werden hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. Jahresabschluss und Lagebericht liegen beim Abwasserbetrieb der Stadt Rees,  
Kirchfeld 57, 47546 Kalkar während der Dienststunden zur Einsichtnahme aus. 
Rees, den 21.10.2019 
 
gez. Christoph Gerwers, Betriebsleiter 

6. Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2018 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 
Klärwerke Kalkar-Rees 

Die Verbandversammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar Rees hat in ihrer Sitzung am 
26. Juni 2019 den Jahresabschluss zum 31.12.2018, abschließend mit einer Bilanzsumme von 
7.296.906,62 € und einen Jahresüberschuss in Höhe von 264.358,07 € festgestellt. Aus dem Jahre-
süberschuss in Höhe von 264.358,07 € und dem Gewinnvortrag in Höhe von 7.408,82 € wird ein 
Betrag in Höhe von 140.700,00 € an die Stadt Kalkar und 127.300,00 € an die Stadt Rees als Ver-
zinsung des Eigenkapitals ausgeschüttet. Der verbleibende Gewinnvortrag in Höhe von 3.766,89 € 
wird auf neue Rechnung vorgetragen. 
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Abschließender Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) NRW 
 
Die gpaNRW ist gemäß § 106 Abs.2 GO in der bis zum 31. Dezember 2018 gültigen Fassung 
i. V. m. Artikel 10 Abs. 1 des 2. NKFWG NRW gesetzlicher Abschlussprüfer des Betriebes 
Klärwerke Kalkar-Rees. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2018 hat 
sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PKF Fasselt Schlage, Duisburg bedient. 
Diese hat mit Datum vom 18.04.2019 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten Be-
stätigungsvermerk erteilt. 
 
„Bestätigungsvermerk des Unabhängigen Abschlussprüfers  
 
An die Klärwerke Kalkar – Rees Eigenbetrieb des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-
Rees 
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss der Klärwerke Kalkar-Rees Eigenbetrieb des Abwasserbe-
handlungsverbandes Kalkar-Rees, – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2018 und der Ge-
winn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 
2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungs-
methoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Klärwerke Kalkar-Rees für 
das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den ‚Vor-
schriften der Eigenbetriebsverordnung NRW i. V. m. den einschlägigen deutschen für 
große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt 
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der 
Klärwerke Kalkar-Rees zum 31. Dezember 2018 sowie deren Ertragslage für das Wirt-
schaftsjahr vom 01. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 sowie deren Ertrags-
lage für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 und 
 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Klärwerke Kalkar-Rees. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in 
Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsver-
ordnung NRW sowie den einschlägigen deutschen für große Kaptalgesellschaften gel-
tenden handelsrechtlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünf-
tigen Entwicklung zutreffend dar.  
 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.  
 
Grundlage für die Prüfungsurteile  
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB und § 106 Gemeindeordnung NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Ab-
schnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschreiben. Wir sind von dem Ei-
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genbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufs-
rechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstim-
mung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten 
Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsur-
teile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
Verantwortung des Betriebsleiters und des Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und 
den Lagebericht 
 
Der Betriebsleiter ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vor-
schriften der Eigenbetriebsverordnung NRW und den einschlägigen deutschen für große Kapi-
talgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen 
entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner ist der Betriebsleiter 
verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit den deutschen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung 
eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen beabsichtigten oder unbe-
absichtigten – falschen Darstellungen ist.  
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Betriebsleiter dafür verantwortlich, die Fä-
higkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weite-
ren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er dafür verantwortlich, 
auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegen-
stehen.  
 
Außerdem ist der Betriebsleiter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentli-
chen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebs-
verordnung NRW und den einschlägigen deutschen für große Kapitalgesellschaften geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend darstellt.  
 
Ferner ist der Betriebsleiter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), 
die er als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung 
mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW und den einschlägi-
gen deutschen für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften zu 
ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht er-
bringen zu können.  
 
Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozes-
ses des Eigenbetriebs zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.  
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts  
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss 
als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstel-
lungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbe-
triebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den 
bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbe-
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triebsverordnung NRW und den einschlägigen deutschen für große Kapitalgesellschaften gel-
tenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünfti-
gen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.  
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 106 Gemeindeordnung NRW unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets auf-
deckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und wer-
den als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie ein-
zeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts ge-
troffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 
 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeab-
sichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und 
führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prü-
fungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prü-
fungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufge-
deckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügeri-
sches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende 
Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.  
 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevan-
ten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vor-
kehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebe-
nen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur 
Wirksamkeit dieser System des Eigenbetriebs abzugeben.  
 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Betriebsleiter angewandten Rechnungs-
legungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von dem Betriebsleiter dargestellten ge-
schätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 
 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von dem Betriebsleiter an-
gewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsi-
cherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeut-
same Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Un-
sicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen 
Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls 
diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir 
ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Be-
stätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegeben-
heiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit 
nicht mehr fortführen kann.  
 

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses 
einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Ge-
schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
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der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs 
vermittelt.  
 

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Geset-
zesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs. 
 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von dem Betriebsleiter dargestellten zukunftsori-
entierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungs-
nachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von 
dem Betriebsleiter zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die 
sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein 
eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zu-
grundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeid-
bares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben 
abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Um-
fang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich 
etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“    
 
Die gpaNRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PKF Fasselt 
Schlage ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei 
zu folgendem Ergebnis: 
 
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine Ergän-
zung gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Ei-
genbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der gpaNRW nicht 
erforderlich.  
 
Herne, den 06.08.2019        Gemeindeprüfungsanstalt NRW 
                                                           Im Auftrag 
                                                           Gregor Loges 

 
Der Beschluss der Verbandsversammlung über die Verwendung des Jahresüberschusses und 
der abschließende Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt NRW werden hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. Jahresabschluss und Lagebericht liegen bei den Klärwerken Kalkar-Rees, 
Kirchfeld 57, 47546 Kalkar, während der Dienststunden zur Einsichtnahme aus. 

 
Kalkar, den 28.10.2019 
 
gez. Arntz, Betriebsleiter 

 

 
 


